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Diese Bedingungen sind für die Versicherer unverbindlich; ihre Verwendung ist rein 

fakultativ. Abweichende Bedingungen können vereinbart werden. 

 

 

Allgemeine Bedingungen für eine fondsgebundene 

Rentenversicherung mit Auszahlung des Deckungskapitals bei Tod 

als Altersvorsorgevertrag im Sinne des Altersvorsorgeverträge-

Zertifizierungsgesetzes1 

(AltZertG) 

 

 

Mit diesen Versicherungsbedingungen wenden wir uns an Sie als unseren Versiche-

rungsnehmer und Vertragspartner und als versicherte Person. Bei Ihrem Vertrag handelt 

es sich um einen Altersvorsorgevertrag im Sinne des Altersvorsorgeverträge-

Zertifizierungsgesetzes (AltZertG). Informationen zur steuerlichen Behandlung des Ver-

trages (auch zu den staatlichen Zulagen) sowie den steuerrechtlichen Folgen einer 

schädlichen Verwendung des Altersvorsorgevermögens finden Sie in den Steuerhinwei-

sen. 
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§ 1 

Was ist eine fondsgebundene Rentenversicherung? 

 

(1) Die fondsgebundene Rentenversicherung bietet vor Rentenzahlungsbeginn Versi-

cherungsschutz unter unmittelbarer Beteiligung an der Wertentwicklung eines Sonder-

vermögens (Anlagestock). Der Anlagestock besteht aus Anteilen von Fonds, an die die 

Leistungen aus Ihrem Vertrag gebunden sind, und wird gesondert von unserem sonsti-

gen Vermögen angelegt. Die auf Ihren Vertrag entfallenden Anteileinheiten bilden das 

fondsgebundene Deckungskapital. 

 

Zur Sicherstellung der Beitragserhaltungsgarantie (siehe § 2 Absatz 11) werden Bei-

trags- und Zulagenteile in unserem sonstigen Vermögen angelegt (Garantie- Deckungs-

kapital). 

 

Mit Rentenzahlungsbeginn entnehmen wir dem Anlagestock die auf Ihren Vertrag ent-

fallenden Anteile und legen deren Wert in unserem sonstigen Vermögen an. Anteile 

von Investmentfonds werden mit dem Rücknahmepreis angesetzt. 

 

(2) Soweit die Erträge aus den im Anlagestock enthaltenen Vermögenswerten nicht 

ausgeschüttet werden, fließen sie unmittelbar dem Anlagestock zu und erhöhen damit 

den Wert der Anteileinheiten. Erträge, die ausgeschüttet werden, und Steuererstattun-

gen rechnen wir in Anteileinheiten um und schreiben sie den einzelnen Versicherungs-

verträgen gut. 

 

(3) Da die Entwicklung der Vermögenswerte des Anlagestocks nicht vorauszu-

sehen ist, können wir vor Rentenzahlungsbeginn die Höhe der Rente nur bis zu 

dem Betrag garantieren, der sich aus der Beitragserhaltungsgarantie (siehe § 2 

Absatz 11) ergibt. Sie haben die Chance, insbesondere bei Kurssteigerungen der 

Wertpapiere des Anlagestocks einen Wertzuwachs zu erzielen; bei Kursrückgän-

gen tragen Sie im Gegenzug auch das Risiko der Wertminderung. Wertminde-

rungen bis hin zum Totalverlust können auch bei unplanmäßigen Veränderungen 

der Fonds (siehe § 12) entstehen, beispielsweise kann die Kapitalanlagegesell-

schaft die Rücknahme der Anteile aussetzen. Bei Werten, die nicht in Euro ge-

führt werden, können Schwankungen der Währungskurse den Wert der Anlage 

zusätzlich beeinflussen. Das bedeutet, dass die Rente je nach Entwicklung der 

Vermögenswerte des Anlagestocks höher oder niedriger ausfallen wird. 

 

(4) Die Höhe der Rente ist vom Deckungskapital abhängig. Das Deckungskapital ist die 

Summe aus dem Garantie-Deckungskapital und dem vorhandenen Wert des fondsge-

bundenen Deckungskapitals (Absatz 1). Den Wert des fondsgebundenen Deckungs-

kapitals ermitteln wir dadurch, dass wir die Anzahl der auf Ihren Vertrag entfallenden 

Anteileinheiten mit dem am jeweiligen Stichtag ermittelten Wert einer Anteileinheit mul-

tiplizieren. 
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§ 2 

Welche Leistungen erbringen wir? 

 

Unsere Leistung ab Rentenzahlungsbeginn 

 

(1) Wenn Sie den vereinbarten Rentenzahlungsbeginn erleben, zahlen wir die gemäß 

Absatz 2 ermittelte Rente, solange Sie leben. Die Rente ist unabhängig vom Ge-

schlecht berechnet. Wir zahlen Ihnen die Rente in gleich bleibender Höhe jeweils zum 

...2 eines Monats (Fälligkeitstag). 

 

Rentenzahlungen dürfen frühestens mit Vollendung Ihres 62. Lebensjahres beginnen. 

Wenn Sie vor Vollendung des 62. Lebensjahres Altersrente aus einem gesetzlichen 

Alterssicherungssystem beziehen, können Sie eine Rente auch schon vorher in An-

spruch nehmen. Dies setzt voraus, dass zu diesem Zeitpunkt die gezahlten Beiträge 

und die staatlichen Zulagen zur Bildung der Rente zur Verfügung stehen. 

 

(2) Die Höhe der Rente wird aus dem zu Rentenzahlungsbeginn vorhandenen De-

ckungskapital (siehe § 1 Absatz 4) und dem vereinbarten Rentenfaktor ermittelt. Der 

Ermittlung des Wertes des fondsgebundenen Deckungskapitals legen wir dabei den ... 

(Stichtag)3 zugrunde. Der Rentenfaktor4 gibt an, wie viel Rente wir Ihnen je … Euro 

Wert des Deckungskapitals, das zu Rentenzahlungsbeginn in Ihrem Vertrag vorhanden 

ist, zahlen. Für die Berechnung des Rentenfaktors haben wir die Annahmen zur Le-

benserwartung nach der der Versicherungsaufsicht angezeigten Sterbetafel … und 

einen Rechnungszins von … % zugrunde gelegt. 

 

(3) Wir können bis zu zwölf Monatsrenten zu einer Auszahlung zusammenfassen, falls 

die monatliche Rente bei Rentenzahlungsbeginn weniger als … Euro5 beträgt. 

 

(4) Wenn die monatliche Rente bei Rentenzahlungsbeginn die nach § 93 Absatz 3 

Satz 2 und 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) festgelegte Kleinbetragsrente (im 

Jahr…: … Euro6) nicht übersteigt, können wir die Rente gegen Auszahlung des zum 

Rentenzahlungsbeginn zur Verfügung stehenden Kapitals abfinden; in diesem Fall en-

det der Vertrag. Dabei sind bei der Berechnung der Rente alle Altersvorsorgeverträge 

insgesamt zu berücksichtigen, die Sie bei unserem Unternehmen abgeschlossen ha-

ben.7 Eine Abfindung erfolgt nicht, wenn die Leistung nur aufgrund einer Teilkapital-

auszahlung gemäß Absatz 5 auf eine Kleinbetragsrente sinkt. 

 

Sollten wir beabsichtigen, die Rente gegen Auszahlung des zum Rentenzahlungsbe-

ginn zur Verfügung stehenden Kapitals abzufinden, teilen wir Ihnen dies vorab mit. In 

diesem Fall können Sie verlangen, dass wir die Abfindung erst zum 1. Januar des da-

rauffolgenden Jahres an Sie zahlen. Wir reservieren den Abfindungsbetrag dann bis 

zum Auszahlungszeitpunkt kostenfrei und unverzinst. Ihr Antrag auf Verschiebung der 

Auszahlung muss uns in Textform (z. B. Papierform, E-Mail) innerhalb von vier Wochen ab 

Zugang unserer Mitteilung zugehen. 

                                                 
2
 Unternehmensindividuell anzupassen. 

3
 Unternehmensindividuell festzulegen. 

4
 Der Rentenfaktor muss bei Vertragsabschluss garantiert sein; § 163 des Versicherungsvertragsgeset-

zes bleibt unberührt. 
5 Unternehmensindividuell zu ergänzen. 
6
 Vom Unternehmen einzutragen. 

7
 Eine Einschränkung auf geförderte Beiträge ist möglich. 
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Diese Regelungen gelten auch, wenn nach dem Beginn der Auszahlungsphase ein 

Versorgungsausgleich durchgeführt wird und sich dadurch die Rente auf eine Kleinbe-

tragsrente verringert. 

 

(5) Sie können verlangen, dass wir zum Rentenzahlungsbeginn einmalig bis zu … %8 

des zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Kapitals an Sie zahlen (Teilkapital-

auszahlung), wenn Sie diesen Termin erleben. Dies führt zu einer Verringerung der 

Rentenleistungen. Ihr Antrag auf Teilkapitalauszahlung muss uns spätestens …9 vor 

dem Fälligkeitstag der ersten Rente (Absatz 1) vorliegen. 

 

(6) Sie können mit uns bei Rentenzahlungsbeginn eine gesonderte Auszahlung der ab 

Rentenzahlungsbeginn anfallenden Zinsen und Erträge vereinbaren. 

 

Unsere Leistung bei Tod 

 

(7) Wenn Sie vor dem Rentenzahlungsbeginn sterben, zahlen wir das zu diesem Zeit-

punkt vorhandene Deckungskapital (siehe § 1 Absatz 4). Der Ermittlung des Wertes 

des fondsgebundenen Deckungskapitals legen wir dabei den ... (Stichtag)10 zugrunde. 

 

(8) Wenn Sie mit uns eine Rentengarantiezeit vereinbart haben und Sie nach dem 

Rentenzahlungsbeginn sterben, gilt Folgendes: Wir zahlen die ermittelte Rente (Ab-

satz 2) bis zum Ende der Rentengarantiezeit. (Beispiel: Haben Sie eine Rentengarantiezeit von 

zehn Jahren vereinbart und Sie sterben drei Jahre nach Rentenzahlungsbeginn, zahlen wir noch sieben 

Jahre lang die ermittelte Rente.) Wenn Sie mit uns keine Rentengarantiezeit vereinbart ha-

ben oder Sie nach Ablauf der Rentengarantiezeit sterben, erbringen wir bei Ihrem Tod 

keine Leistung und der Vertrag endet.11 

 

Übertragung der Todesfallleistung auf einen anderen Vertrag 

 

(9) Die Todesfallleistung aus Ihrem Altersvorsorgevertrag kann bei Ihrem Tod auf einen 

auf den Namen Ihres überlebenden Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartners lau-

tenden Altersvorsorgevertrag übertragen werden, soweit Ihr Ehegatte bzw. Ihr eingetra-

gener Lebenspartner aus diesem Vertrag anspruchsberechtigt ist. Dies setzt zusätzlich 

voraus, dass Sie und Ihr Ehegatte bzw. Ihr eingetragener Lebenspartner zum Zeitpunkt 

des Todes  

 

 nicht dauernd getrennt gelebt haben und 

 Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union oder einem Staat haben, auf den das Abkommen über den Europäi-

schen Wirtschaftsraum anwendbar ist (§ 93 EStG). 

 

Der Altersvorsorgevertrag Ihres Ehegatten bzw. Ihres eingetragenen Lebenspartners 

kann bei uns oder einem anderen Anbieter bestehen, er muss zertifiziert sein und auf 

den Namen Ihres Ehegatten bzw. Ihres eingetragenen Lebenspartners lauten. Handelt 

es sich dabei um einen Vertrag bei einem anderen Anbieter, muss Ihr Ehegatte bzw. Ihr 

                                                 
8
 Maximal 30 Prozent. 

9
 Unternehmensindividuell anzupassen. 

10
 Unternehmensindividuell festzulegen. 

11
 Ggf. unternehmensindividuell anzupassen. 
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eingetragener Lebenspartner uns die Zertifizierung dieses Vertrages nachweisen. Diese 

Übertragung ist kostenlos. 

 

Umwandlung der Todesfallleistung in eine lebenslange Hinterbliebenenrente 

 

(10) Die Todesfallleistung kann bei Ihrem Tod auch gezahlt werden 

 

 in Form einer lebenslangen Rente an Ihren überlebenden Ehegatten bzw. einge-

tragenen Lebenspartner oder  

 in Form einer abgekürzten Leibrente an Ihre überlebenden Kinder, für die Ihnen 

zum Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalles ein Anspruch auf Kindergeld o-

der ein Freibetrag nach § 32 Absatz 6 EStG zugeständen hätte.  

 

Weitere Voraussetzung ist, dass Ihr Ehegatte, Ihr eingetragener Lebenspartner bzw. 

Ihre Kinder aus diesem Vertrag anspruchsberechtigt sind. Der Anspruch auf Waisen-

rente ist auf den Zeitraum begrenzt, in dem der Rentenberechtigte die Voraussetzun-

gen für die Berücksichtigung als Kind nach § 32 EStG erfüllt. Für die Ermittlung der 

Rente wird der dann für Neuverträge gültige Tarif verwendet. 

 

Beitragserhaltungsgarantie 

 

(11) Wir garantieren, dass zum Rentenzahlungsbeginn (Beginn der Auszahlungsphase) 

mindestens die bis dahin gezahlten Beiträge und die uns zugeflossenen staatlichen Zula-

gen für die vereinbarten Leistungen zur Verfügung stehen. Sofern Sie gemäß § 17 Kapital 

für eine selbst genutzte Wohnung verwenden oder wir im Rahmen eines Versorgungsaus-

gleichs bei Ehescheidung oder bei Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft 

Kapital entnehmen müssen, verringert sich diese Garantie entsprechend. 

 

Art unserer Leistung 

 

(12) Die Leistungen erbringen wir in Geld. 

 

Unsere Leistung aus der Überschussbeteiligung 

 

(13) Es kann sich eine Leistung aus der Überschussbeteiligung ergeben (siehe § 3). 

 

 

§ 3 

Wie erfolgt die Überschussbeteiligung? 

 

(1) Bis zum Rentenzahlungsbeginn sind Sie an der Wertentwicklung des Anlagestocks 

unmittelbar beteiligt (siehe § 1 Absatz 1). Darüber hinaus beteiligen wir Sie an dem 

Überschuss und an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung). Die Leistung 

aus der Überschussbeteiligung kann auch Null Euro betragen. In den nachfolgenden 

Absätzen erläutern wir Ihnen, 

 

 wie wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unterneh-

mens ermitteln und wie wir diesen verwenden (Absatz 2), 

 wie Ihr Vertrag an dem Überschuss beteiligt wird (Absätze 3 und 4), 

 wie Bewertungsreserven entstehen und wie wir diese Ihrem Vertrag zuordnen (Ab-

sätze 5 und 6), 
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 warum wir die Höhe der Überschussbeteiligung Ihres Vertrages nicht garantieren 

können (Absatz  7) und 

 wie wir Sie über die Überschussbeteiligung informieren (Absätze 8 und 9). 

 

Wie ermitteln wir den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres 

Unternehmens und wie verwenden wir diesen? 

 

(2) Den in einem Geschäftsjahr entstandenen Überschuss unseres Unternehmens 

(Rohüberschuss) ermitteln wir nach handels- und aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Mit 

der Feststellung des Jahresabschlusses legen wir fest, welcher Teil des Rohüber-

schusses für die Überschussbeteiligung aller überschussberechtigten Verträge zur 

Verfügung steht. Dabei beachten wir die aufsichtsrechtlichen Vorgaben, derzeit insbe-

sondere die Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversi-

cherung (Mindestzuführungsverordnung). 

 

Den danach zur Verfügung stehenden Teil des Rohüberschusses führen wir  der Rück-

stellung für Beitragsrückerstattung zu, soweit wir ihn nicht als Direktgutschrift unmittelbar 

den überschussberechtigten Versicherungsverträgen gutgeschrieben haben. Sinn der 

Rückstellung für Beitragsrückerstattung ist es, Schwankungen des Überschusses über 

die Jahre auszugleichen. Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung dürfen wir grund-

sätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwenden. Nur in 

gesetzlich festgelegten Ausnahmefällen können wir hiervon mit Zustimmung der Auf-

sichtsbehörde abweichen. 

 

Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres Vertrages am Über-

schuss ergeben sich aus der Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstat-

tung nicht. 

 

Wir haben gleichartige Versicherungen (z. B. Rentenversicherungen, Risikolebensver-

sicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen)12 zu Bestandsgruppen zusammenge-

fasst. Bestandsgruppen bilden wir, um die Unterschiede bei den versicherten Risiken 

zu berücksichtigen.13 

 

Wie wird Ihr Vertrag an dem Überschuss beteiligt? 

 

(3) Bei der Verteilung des Überschusses auf die einzelnen Verträge wenden wir ein 

verursachungsorientiertes Verfahren an. Hierzu bilden wir innerhalb der Bestands-

gruppen Gewinnverbände14 15. 

 

Ihr Vertrag ist dem in Ihrem Versicherungsschein genannten Gewinnverband zugeord-

net16. Wir verteilen den Überschuss in dem Maß, wie die Bestandsgruppen und Ge-

winnverbände zu seiner Entstehung beigetragen haben. Hat eine Bestandsgruppe oder 

                                                 
12

 Ggf. unternehmensindividuell anzupassen. 
13

 Sollte innerhalb der Gewinngruppen weiter differenziert werden, sind diese Untergruppen in den Be-

dingungen näher zu definieren.  
14

 Ggf. unternehmensindividuell anpassen. Die im Versicherungsschein verwendeten Begriffe sollten die 
leichte Auffindbarkeit der entsprechenden Angaben im Geschäftsbericht gewährleisten (vergl. Abs. 8). 
Die verwendeten Begriffe sollten sich auch an den entsprechenden Stellen im weiteren Dokument wie-
derfinden. 

15
 Ggf. weitere Untergruppen benennen. 

16
 Ggf. kann zwischen Aufschub- und Rentenbezugszeit differenziert werden. 
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ein Gewinnverband nicht zur Entstehung des Überschusses beigetragen, besteht in-

soweit kein Anspruch auf Überschussbeteiligung. 

 

…17 

 

(4) Der Vorstand legt jedes Jahr auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars fest, wie 

der Überschuss auf die Gewinnverbände verteilt wird und setzt die entsprechenden 

Überschussanteilsätze fest (Überschussdeklaration). Dabei achtet er darauf, dass die 

Verteilung verursachungsorientiert erfolgt. 

 

Ihr Vertrag erhält auf der Grundlage der Überschussdeklaration Anteile an dem auf 

Ihren Gewinnverband entfallenden Teil des Überschusses. Die Mittel hierfür werden 

bei der Direktgutschrift zulasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres finanziert, an-

sonsten der Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen. 

 

Wie entstehen Bewertungsreserven und wie ordnen wir diese Ihrem Vertrag zu? 

 

(5) Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen über ihrem 

jeweiligen handelsrechtlichen Buchwert liegt. 

 

Die Bewertungsreserven, die nach den maßgebenden rechtlichen Vorschriften für die 

Beteiligung der Verträge zu berücksichtigen sind, ordnen wir den Verträgen anteilig 

rechnerisch zu. Dabei wenden wir ein verursachungsorientiertes Verfahren an. 

 

…18 

 

Die Höhe der Bewertungsreserven ermitteln wir jährlich neu, zusätzlich auch 

 

 für den Zeitpunkt der Beendigung eines Vertrages vor Rentenzahlungsbeginn, 

 für den Beginn einer Rentenzahlung sowie 

 während der Rentenzahlung jeweils für das Ende eines Versicherungsjahres.19 

 

(6) Bei Beendigung der Ansparphase20 (durch Tod, Kündigung oder Erleben des 

vereinbarten Rentenzahlungsbeginns) gilt Folgendes: Wir teilen Ihrem Vertrag dann 

den für diesen Zeitpunkt zugeordneten Anteil an den Bewertungsreserven gemäß der 

jeweils geltenden gesetzlichen Regelung zu. Auch während des Rentenbezuges 

werden wir Sie entsprechend an den Bewertungsreserven beteiligen. 

                                                 
17

 Hier oder in einer Anlage zu den Bedingungen sind folgende unternehmensindividuelle Angaben zur 

Überschussbeteiligung zu machen: 

a) Voraussetzung für die Fälligkeit der Überschussanteile (Wartezeit, Stichtag für die Zuteilung u. ä.) 

b) Form und Verwendung der Überschussanteile (laufende Überschussanteile, Schlussüberschus-

santeile, Bonus, Ansammlung, Verrechnung, Barauszahlung u. ä.) 

c) Bemessungsgrößen für die Überschussanteile 

d) Rechnungsgrundlagen für die Ermittlung der Beiträge 

Sofern die Angaben in einer Anlage erfolgen, ist diese dem Zertifizierungsantrag neben den Bedingun-

gen beizulegen. 
18

 Hier oder in einer Anlage zu den Bedingungen sind unternehmensindividuelle Angaben zur Beteiligung 

der Gesamtheit der anspruchsberechtigten Verträge an den Bewertungsreserven zu machen. Vgl. 

hierzu auch Gesamtgeschäftsplan für die Überschussbeteiligung, Abschnitt 3.11.1 bis 3.11.11. Sofern 

die Angaben in einer Anlage erfolgen, ist diese dem Zertifizierungsantrag neben den Bedingungen bei-

zulegen. 
19

 Ggf. unternehmensindividuellen anderen Zeitpunkt verwenden. 
20

 Ggf. unternehmensindividuellen früheren Zeitpunkt verwenden. 
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…21 

 

Aufsichtsrechtliche Regelungen können dazu führen, dass die Beteiligung an den Be-

wertungsreserven ganz oder teilweise entfällt. 

 

Warum können wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht garantieren? 

 

(7) Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüssen ab, die nicht vor-

hersehbar und von uns nur begrenzt beeinflussbar sind. Einflussfaktoren sind insbe-

sondere die Entwicklung des Kapitalmarkts, des versicherten Risikos und der Kosten. 

 

Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann also nicht garantiert werden. Sie 

kann auch Null Euro betragen. 

 

Wie informieren wir über die Überschussbeteiligung? 

 

(8) Die festgelegten Überschussanteilsätze veröffentlichen wir jährlich in unserem Ge-

schäftsbericht. Diesen finden Sie auf unserer Internetseite unter …22. 

 

(9) Über den Stand Ihrer Ansprüche unterrichten wir Sie jährlich. Dabei berücksichtigen 

wir die Überschussbeteiligung Ihres Vertrages. 

 

 

§ 4 

Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? 

 

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag mit uns abgeschlossen haben. 

Jedoch besteht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn 

kein Versicherungsschutz. Allerdings kann unsere Leistungspflicht entfallen, wenn Sie 

den Beitrag nicht rechtzeitig zahlen (siehe § 9 Absätze 2 und 3 und § 10). 

 

 

§ 5 

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht bei Zusatzversicherungen 

und welche Folgen hat ihre Verletzung?23 

 

Vorvertragliche Anzeigepflicht 

 

(1) Bei Einschluss einer Zusatzversicherung sind Sie bis zur Abgabe Ihrer Vertragser-

klärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen 

wir in Textform (z. B. Papierform oder E-Mail) gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollstän-

                                                 
21

 Hier oder in einer Anlage zu den Bedingungen sind unternehmensindividuelle Angaben zur Beteiligung 

an den Bewertungsreserven zu machen: Anzugeben sind der Verteilungsmechanismus, d. h. die 

Schlüsselung der ermittelten, verteilungsfähigen Bewertungsreserven auf den einzelnen Vertrag und 

die Bewertungsstichtage. Vgl. hierzu auch Gesamtgeschäftsplan für die Überschussbeteiligung, Ab-

schnitt 3.11.1 und 3.11.11. Sofern die Angaben in einer Anlage erfolgen, ist diese dem Zertifizierungs-

antrag neben den Bedingungen beizulegen. 
22

 Unternehmensindividuell zu ergänzen. 
23

 Kann entfallen, wenn keine Todesfallleistung und keine Zusatzversicherung eingeschlossen sind bzw. 

die Regelung in den Bedingungen der jeweiligen Zusatzversicherung enthalten ist. 
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dig anzuzeigen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die für unsere Entscheidung, den 

Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind. 

 

Diese Anzeigepflicht gilt auch für Fragen nach gefahrerheblichen Umständen, die wir 

Ihnen nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform stellen. 

 

(2) Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheblichen Umständen für Sie be-

antwortet und wenn diese Person den gefahrerheblichen Umstand kennt oder arglistig 

handelt, werden Sie behandelt, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder arglistig 

gehandelt. 

 

Rechtsfolgen der Anzeigepflichtverletzung 

 

(3) Nachfolgend informieren wir Sie, unter welchen Voraussetzungen wir bei einer Ver-

letzung der Anzeigepflicht 

 

 von der Zusatzversicherung zurücktreten, 

 die Zusatzversicherung kündigen, 

 die Zusatzversicherung ändern oder 

 die Zusatzversicherung wegen arglistiger Täuschung anfechten 

 

können. 

 

Rücktritt 

 

(4) Wenn die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird, können wir von der Zusatz-

versicherung zurücktreten. Das Rücktrittsrecht besteht nicht, wenn weder eine vorsätz-

liche noch eine grob fahrlässige Anzeigepflichtverletzung vorliegt. Selbst wenn die An-

zeigepflicht grob fahrlässig verletzt wird, haben wir trotzdem kein Rücktrittsrecht, falls 

wir die Zusatzversicherung – möglicherweise zu anderen Bedingungen (z. B. höherer 

Beitrag oder eingeschränkter Versicherungsschutz) – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 

gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten. 

 

(5) Im Fall des Rücktritts haben Sie keinen Versicherungsschutz aus der Zusatzversi-

cherung. Wenn wir nach Eintritt des Versicherungsfalles zurücktreten, bleibt unsere 

Leistungspflicht unter folgender Voraussetzung trotzdem bestehen: Die Verletzung der 

Anzeigepflicht bezieht sich auf einen gefahrerheblichen Umstand, der 

 

 weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 

 noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich 

 

war. 

 

Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch auch im vorstehend genannten Fall, wenn die 

Anzeigepflicht arglistig verletzt worden ist. 

 

(6) Wenn die Zusatzversicherung durch Rücktritt aufgehoben wird, endet sie. Das zu 

diesem Zeitpunkt vorhandene Deckungskapital Ihrer Zusatzversicherung verwenden 

wir zur Erhöhung Ihrer Rente aus der Hauptversicherung. Die Rückzahlung der Beiträ-

ge können Sie nicht verlangen. 
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Kündigung 

 

(7) Wenn unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen ist, weil die Verletzung der Anzeige-

pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig erfolgt ist, können wir die Zusatzversiche-

rung unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

 

(8) Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir die Zusatzversicherung – 

möglicherweise zu anderen Bedingungen (z. B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versiche-

rungsschutz) – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände 

geschlossen hätten. 

 

(9) Wenn wir die Zusatzversicherung kündigen, wandelt sie sich in eine beitragsfreie 

Versicherung um. 

 

Vertragsänderung 

 

(10) Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir die Zusatzversicherung – 

möglicherweise zu anderen Bedingungen (z. B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versiche-

rungsschutz) – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände 

geschlossen hätten (Absatz 4 Satz 3 und Absatz 8), werden die anderen Bedingungen 

auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflichtver-

letzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden 

Versicherungsperiode (siehe § 9 Absatz 2 Satz 3) Vertragsbestandteil. 

 

(11) Sie können die Zusatzversicherung innerhalb eines Monats, nachdem Sie unsere 

Mitteilung über die Vertragsänderung erhalten haben, fristlos kündigen, wenn 

 

 wir im Rahmen einer Vertragsänderung den Beitrag für die Zusatzversicherung 

um mehr als 10 % erhöhen oder 

 wir die Gefahrabsicherung für einen nicht angezeigten Umstand ausschließen.  

 

Auf dieses Recht werden wir Sie in der Mitteilung über die Vertragsänderung hinwei-

sen. 

 

Voraussetzungen für die Ausübung unserer Rechte 

 

(12) Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen 

uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer 

Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. 

 

(13) Wir haben kein Recht zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung, 

wenn wir den nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

 

(14) Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsände-

rung nur innerhalb eines Monats geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 

zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 

Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer Rechte müssen wir die 

Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir 

nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht 

verstrichen ist. 
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(15) Nach Ablauf von fünf Jahren seit Vertragsschluss erlöschen unsere Rechte zum 

Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung. Ist der Versicherungsfall vor Ab-

lauf dieser Frist eingetreten, können wir die Rechte auch nach Ablauf der Frist geltend 

machen. Ist die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt worden, beträgt die 

Frist zehn Jahre. 

 

Anfechtung 

 

(16) Wir können die Zusatzversicherung auch anfechten, falls unsere Entscheidung zur 

Annahme der Zusatzversicherung durch unrichtige oder unvollständige Angaben be-

wusst und gewollt beeinflusst worden ist. Absatz 6 gilt entsprechend. 

 

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Zusatzversicherung 

 

(17) Die Absätze 1 bis 16 gelten entsprechend, wenn der Versicherungsschutz nach-

träglich erweitert oder wiederhergestellt wird und deshalb eine erneute Risikoprüfung 

vorgenommen wird. Die Fristen nach Absatz 15 beginnen mit der Änderung oder Wie-

derherstellung der Zusatzversicherung bezüglich des geänderten oder wiederherge-

stellten Teils neu. 

 

Erklärungsempfänger 

 

(18) Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung, zur Vertragsänderung sowie zur 

Anfechtung üben wir durch eine schriftliche Erklärung aus, die wir Ihnen gegenüber ab-

geben. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt haben, gilt 

nach Ihrem Tod ein aus einer Zusatzversicherung Bezugsberechtigter als bevollmächtigt, 

diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist kein Bezugsberechtigter vorhanden oder kann 

sein Aufenthalt nicht ermittelt werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins 

als bevollmächtigt ansehen, die Erklärung entgegenzunehmen. 

 

 

§ 6 

Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird? 

 

(1) Wird eine Leistung aus dem Vertrag beansprucht, können wir verlangen, dass uns 

der Versicherungsschein und ein Zeugnis über den Tag Ihrer Geburt vorgelegt sowie die 

Auskunft nach § 19 gegeben werden. 

 

(2) Wenn Sie eine vorgezogene Altersrente nach § 2 Absatz 1 Satz 5 vor Vollendung 

des 62. Lebensjahres beantragen, müssen Sie uns den Bescheid über den Bezug ei-

ner Rente aus einem gesetzlichen Alterssicherungssystem vorlegen. 

 

(3) Vor jeder Rentenzahlung können wir auf unsere Kosten eine amtliche Bescheini-

gung darüber verlangen, dass Sie noch leben. 

 

(4) Ihr Tod muss uns unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitgeteilt werden. Außer-

dem muss uns eine amtliche Sterbeurkunde mit Angabe von Alter und Geburtsort vorge-

legt werden. Dies gilt auch, wenn für den Todesfall keine Leistung vereinbart wurde. 

 

(5) Unsere Leistungen werden fällig, nachdem wir die Erhebungen abgeschlossen ha-

ben, die zur Feststellung des Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leistungs-
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pflicht notwendig sind. Wenn eine der in den Absätzen 1 bis 4 genannten Pflichten 

nicht erfüllt wird, kann dies zur Folge haben, dass wir nicht feststellen können, ob oder 

in welchem Umfang wir leistungspflichtig sind. Eine solche Pflichtverletzung kann somit 

dazu führen, dass unsere Leistung nicht fällig wird. 

 

(6) Bei Überweisung von Leistungen in Länder außerhalb des Europäischen Wirt-

schaftsraumes trägt die empfangsberechtigte Person die damit verbundene Gefahr. 

 

 

§ 7 

Wer erhält die Leistung? 

 

(1) Als unser Versicherungsnehmer erhalten Sie die Leistung. 

 

Bezugsberechtigung 

 

(2) Für die Leistung im Todesfall können Sie widerruflich eine andere Person benen-

nen, die nach Ihrem Tod die Leistung erhalten soll (Bezugsberechtigter). 

 

Sie können dieses Bezugsrecht jederzeit widerrufen. Nach Ihrem Tod kann das Be-

zugsrecht nicht mehr widerrufen werden. Die Einräumung und der Widerruf eines Be-

zugsrechts sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam, wenn sie uns von Ihnen in 

Textform (z. B. Papierform, E-Mail) angezeigt worden sind. 

 

Keine Abtretung, Verpfändung und Übertragung von Forderungen oder Rechten 

 

(3) Die Abtretung von Forderungen und Rechten aus dem Vertrag sowie deren Verpfän-

dung sind ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist ferner jede sonstige Übertragung von 

Forderungen oder Rechten aus dem Vertrag an Dritte, wie z. B. die Einräumung von 

Bezugsrechten zugunsten Dritter – mit Ausnahme von Bezugsrechten nach Absatz 2. 

 

 

§ 8 

Wie verwenden wir Ihre Beiträge und die staatlichen Zulagen? 

 

(1) Die Beitrags- und Zulagenteile, die zur Sicherstellung der Beitragserhaltungsgaran-

tie (siehe § 2 Absatz 11) benötigt werden, führen wir dem Garantie-Deckungskapital 

zu. Der Berechnung des Garantie-Deckungskapitals legen wir den Rechnungszins von 

… %24 zugrunde. 

 

(2) Wir führen Ihre Beiträge und die uns zugeflossenen staatlichen Zulagen, soweit sie 

nicht zur Sicherstellung der Beitragserhaltungsgarantie (siehe § 2 Absatz 11) und zur 

Deckung von Kosten bestimmt sind, dem Anlagestock (siehe § 1 Absatz 1) zu und 

rechnen sie zum ... (Stichtag)25 in Anteileinheiten des gewählten Fonds um. Wenn Sie 

mehrere Fonds gewählt haben, teilen wir den anzulegenden Betrag gleichmäßig auf 

die von Ihnen gewählten Fonds auf.26 

                                                 
24

 Zu beachten ist bei der Festsetzung der Höchstzinssatz gemäß § 2 der Deckungsrückstellungsverord-

nung. 
25 

Unternehmensindividuell festzulegen. 
26

 Unternehmensindividuell anzupassen. 
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(3) Wir entnehmen dem fondsgebundenen Deckungskapital monatlich zum ... (Stich-

tag) Anteile, um die einkalkulierten Kosten zu decken.27 

 

(4) Wenn wir staatliche Zulagen zurückzahlen müssen, reduzieren sich die Leistungen 

entsprechend.28 

 

 

§ 9 

Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten? 

 

(1) Die Beiträge zu Ihrem Vertrag können Sie je nach Vereinbarung monatlich, viertel-, 

halbjährlich oder jährlich zahlen. 

 

(2) Den ersten Beitrag müssen Sie unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) nach Ab-

schluss des Vertrages zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versi-

cherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebei-

träge) werden jeweils zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig. Die Ver-

sicherungsperiode umfasst bei Jahreszahlung ein Jahr, ansonsten entsprechend der 

Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr. 

 

(3) Sie haben den Beitrag rechtzeitig gezahlt, wenn Sie bis zum Fälligkeitstag (Ab-

satz 2) alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Wenn die Einziehung des 

Beitrags von einem Konto vereinbart wurde, gilt die Zahlung in folgendem Fall als 

rechtzeitig: 

 

 Der Beitrag konnte am Fälligkeitstag eingezogen werden und 

 Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen. 

 

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen, ist die Zahlung 

auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer Zahlungsaufforderung 

erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden 

kann, sind wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu 

verlangen. 

 

(4) Sie müssen die Beiträge auf Ihre Gefahr und Ihre Kosten zahlen. 

 

(5) Bei Fälligkeit einer Leistung werden wir etwaige Beitragsrückstände verrechnen. 

 

  

                                                 
27 

Unternehmensindividuell festzulegen. 
28

 Alternativ können die Zulagen vom Versicherungsunternehmen beim Versicherungsnehmer eingefor-

dert werden. Die Verteilung gefördertes Kapital / nicht gefördertes Kapital muss dann allerdings in der 
Bestandsführung trotzdem angepasst werden. Wenn gewünscht, muss der Text entsprechend ange-
passt werden. 
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§ 10 

Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen? 

 

Erster Beitrag 

 

(1) Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir – solange die 

Zahlung nicht bewirkt ist – vom Vertrag zurücktreten. Wir sind nicht zum Rücktritt be-

rechtigt, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu 

vertreten haben. 

 

(2) Ist der erste Beitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht gezahlt, sind wir 

nicht zur Leistung verpflichtet. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung 

in Textform (z. B. Papierform, E-Mail) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-

rungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungs-

pflicht bleibt jedoch bestehen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie das Ausbleiben der 

Zahlung nicht zu vertreten haben. 

 

Folgebeitrag 

 

(3) Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, können wir Ihnen auf Ihre Kosten 

(siehe § 16 Absatz 6) in Textform eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss 

mindestens zwei Wochen betragen. 

 

(4) Für einen Versicherungsfall, der nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist eintritt, 

vermindert sich der Versicherungsschutz, wenn Sie sich bei Eintritt des Versicherungs-

falles noch mit der Zahlung in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits 

mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. 

 

(5) Nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist können wir den Vertrag ohne Einhaltung 

einer Kündigungsfrist kündigen, wenn Sie sich noch immer mit den Beiträgen, Zinsen 

oder Kosten in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Frist-

setzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. Wir können die Kündigung bereits 

mit der Fristsetzung erklären. Sie wird dann automatisch mit Ablauf der Frist wirksam, 

wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch immer mit der Zahlung in Verzug sind. Auf diese 

Rechtsfolge müssen wir Sie ebenfalls hinweisen. 

 

Im Fall der Kündigung wandelt sich der Vertrag in eine beitragsfreie Versicherung ent-

sprechend § 15 Absätze 1 und 2 um. 

 

(6) Sie können den angeforderten Betrag auch dann noch nachzahlen, wenn unsere 

Kündigung wirksam geworden ist. Nachzahlen können Sie nur 

 

 innerhalb eines Monats nach der Kündigung 

 oder, wenn die Kündigung bereits mit der Fristsetzung verbunden worden ist, in-

nerhalb eines Monats nach Fristablauf. 

 

Zahlen Sie innerhalb dieses Zeitraums, wird die Kündigung unwirksam und der Vertrag 

besteht fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und der 

Zahlung eintreten, besteht nur ein verminderter Versicherungsschutz. 
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§ 11 

Wie können Sie Fonds wechseln? 

 

(1) Sie können vor Rentenzahlungsbeginn das fondsgebundene Deckungskapital Ihres 

Vertrages (siehe § 1) in andere Fonds, die wir hierfür anbieten, umschichten (shiften). 

Die Umschichtung führen wir mit einer Frist von …29 zum …30 durch, sobald uns Ihr 

Antrag in Textform (z. B. Papierform, E-Mail) vorliegt. Die künftig für den Anlagestock zur 

Verfügung stehenden Beitrags- und Zulagenteile legen wir dann in die von Ihnen ge-

wählten Fonds an, wenn Sie uns nichts anderes mitgeteilt haben. Sie können während 

der Aussetzung und bei endgültiger Einstellung der Rücknahme von Fondsanteilen 

nicht umschichten. 

 

(2) Sie können vor Rentenzahlungsbeginn auch bestimmen, dass wir nur die künftig für 

den Anlagestock zur Verfügung stehenden Beitrags- und Zulagenteile in andere von 

uns angebotene Fonds anlegen (switchen). Die Änderung führen wir mit einer Frist von 

…31 zum …32 durch, sobald uns Ihr Antrag in Textform vorliegt. 

 

 

§ 12 

Was geschieht bei unplanmäßigen Veränderungen der Fonds? 

 

(1) Wenn die Kapitalanlagegesellschaft die Ausgabe von Anteilen eines in Ihrem Vertrag 

enthaltenen Fonds beschränkt, aussetzt oder endgültig einstellt, informieren wir Sie. 

 

Ist Ihre laufende Beitragszahlung von dieser Änderung betroffen, werden wir Ihnen als 

Ersatz einen neuen Fonds vorschlagen. Der neue Fonds soll dabei in Anlageziel und 

Anlagepolitik dem bisherigen Fonds weitgehend entsprechen (Ersatzfonds). Sofern Sie 

unserem Vorschlag nicht innerhalb von … Wochen nach unserer Information wider-

sprechen, werden wir Ihre hiervon betroffenen Anlagebeiträge und Zulagenteile ab 

dem von uns genannten Termin in den Ersatzfonds anlegen. 

 

Im Fall eines Widerspruchs müssen Sie uns einen anderen Ersatzfonds aus unserem 

Fondsangebot benennen. Die jeweils aktuelle Liste der Fonds, die für Ihren Vertrag in 

Frage kommen, ist bei uns jederzeit erhältlich. 

 

Wenn wir Sie nicht rechtzeitig informieren können, weil die Ausgabe von Fondsanteilen 

kurzfristig beschränkt, ausgesetzt oder endgültig eingestellt worden ist, werden wir die 

Anlagebeiträge und Zulagen in den von uns vorgeschlagenen Ersatzfonds anlegen. Sie 

haben das Recht, einen Fondswechsel nach § 11 durchzuführen. 

 

(2) Wenn die Kapitalanlagegesellschaft einen Fonds auflöst, gelten die Regeln des 

Absatzes 1 entsprechend. Sofern aus der Auflösung des Fonds Zahlungen zu späteren 

Zeitpunkten resultieren, werden wir diese gemäß Ihrer zum jeweiligen Rückzahlungs-

zeitpunkt aktuellen Aufteilung der Beiträge in den zu diesem Zeitpunkt gewählten 

Fonds anlegen. 

 

                                                 
29 

Unternehmensindividuell zu ergänzen. 
30 

Unternehmensindividuell zu ergänzen. 
31 

Unternehmensindividuell zu ergänzen. 
32 

Unternehmensindividuell zu ergänzen. 
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(3) Wenn die Kapitalanlagegesellschaft einen Fonds mit einem anderen Fonds zu-

sammenlegt, gelten die Regeln des Absatzes 1 für zukünftige Anlagebeträge entspre-

chend. In diesem Fall wird jedoch auch der vorhandene Wert des fondsgebundenen 

Deckungskapitals auf den Ersatzfonds übertragen. 

 

(4) Wenn die Rücknahme von Anteilen eines in Ihrem Vertrag enthaltenen Fonds aus-

gesetzt oder endgültig eingestellt wird, informieren wir Sie. 

 

Bei Leistung oder Rückkauf der Rücknahmepreis zur Ermittlung des Wertes einer An-

teileinheit nicht angesetzt werden, da wir die Anteile nicht an die Kapitalanlagegesell-

schaft zurückgeben können. In diesen Fällen werden wir den Wert einer Anteileinheit 

anhand des aktuellen Preises am Kapitalmarkt33 ermitteln; die Beitragserhaltungsga-

rantie ist hiervon jedoch nicht betroffen. Der Preis kann aufgrund der verminderten 

Veräußerbarkeit der Fondsanteile geringer sein, als der zuletzt von der Kapitalanlage-

gesellschaft gestellte Rücknahmepreis. Diese Wertminderung kann auch zu einem 

Totalverlust führen. 

 

Ein Fondswechsel gemäß § 11 Absatz 1 ist während der Aussetzung und bei der end-

gültigen Einstellung der Rücknahme von Fondsanteilen durch die Kapitalanlagegesell-

schaft nicht möglich. 

 

(5) Treten darüber hinaus bei einem in Ihrem Vertrag enthaltenen Fonds erhebliche 

Änderungen ein, die wir nicht beeinflussen können und die die unveränderte Fortfüh-

rung dieses Vertrages unmöglich machen, sind wir berechtigt, den betroffenen Fonds 

durch einen anderen Fonds zu ersetzen. Eine erhebliche Änderung kann sich auch aus 

Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Anforderungen ergeben. Absätze 1 bis 4 gelten 

entsprechend. 

 

 

§ 13 

Wann können Sie Ihren Vertrag zur Auszahlung 

des Rückkaufswertes kündigen? 

 

Kündigung 

 

(1) Sie können Ihren Vertrag jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperio-

de (siehe § 9 Absatz 2 Satz 3) in Textform (z. B. Papierform, E-Mail) kündigen. Nach dem 

Beginn der Auszahlungsphase können Sie nicht mehr kündigen. 

 

Sie können Ihren Vertrag auch teilweise kündigen, wenn der fortzuzahlende Beitrag 

mindestens …34 beträgt. Bei teilweiser Kündigung gelten die folgenden Regelungen 

nur für den gekündigten Vertragsteil. 

 

Auszahlungsbetrag 

 

(2) Nach Ihrer Kündigung erhalten Sie von uns den Auszahlungsbetrag. Der Auszah-

lungsbetrag besteht aus 

 

                                                 
33

 Unternehmensindividuell zu präzisieren. 
34

 Unternehmensindividuell zu ergänzen. 
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 dem Rückkaufswert (Absätze 3 und 5), 

 vermindert um den Abzug (Absatz 4) sowie 

 der Überschussbeteiligung (Absatz 6). 

 

Von dem Auszahlungsbetrag werden von uns die folgenden Beträge abgezogen: 

 

 Beitragsrückstände sowie 

 von Ihnen zurückzuzahlende staatliche Förderungen (Zulagen und Steuerer-

mäßigungen). Nähere Informationen hierzu finden Sie in den Steuerhinwei-

sen35. 

 

Rückkaufswert 

 

(3) Bei Kündigung zahlen wir nach § 169 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) 

den Rückkaufswert. Der Rückkaufswert ist das zum Kündigungstermin vorhandene 

Deckungskapital (siehe § 1 Absatz 4). Der Ermittlung des Wertes des fondsgebunde-

nen Deckungskapitals legen wir dabei den ... (Stichtag)36 zugrunde. 

 

Sofern Sie gemäß § 17 Kapital für eine selbst genutzte Wohnung verwendet haben 

oder wir im Rahmen eines Versorgungsausgleichs bei Ehescheidung oder bei Aufhe-

bung einer eingetragenen Partnerschaft Kapital entnehmen mussten, wird dies bei der 

Berechnung des Rückkaufswertes berücksichtigt. 

 

Abzug 

 

(4) Von dem nach Absatz 3 ermittelten Wert nehmen wir einen Abzug in Höhe von ...37 

vor. Der Abzug ist zulässig, wenn er angemessen ist. Dies ist im Zweifel von uns nach-

zuweisen. Wir halten den Abzug für angemessen, weil mit ihm die Veränderung der 

Risikolage des verbleibenden Versichertenbestandes38 ausgeglichen wird. Zudem wird 

damit ein Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital vorgenommen.39 Wenn Sie uns 

nachweisen, dass der aufgrund Ihrer Kündigung von uns vorgenommene Abzug we-

sentlich niedriger liegen muss, wird er entsprechend herabgesetzt. Wenn Sie uns 

nachweisen, dass der Abzug überhaupt nicht gerechtfertigt ist, entfällt er. 

 

Herabsetzung des Rückkaufswertes im Ausnahmefall 

 

(5) Wir sind nach § 169 Absatz 6 VVG berechtigt, das nach Absatz 3 berechnete Ga-

rantie-Deckungskapital (siehe § 1 Absatz 1) angemessen herabzusetzen, soweit dies 

erforderlich ist, um eine Gefährdung der Belange der Versicherungsnehmer, insbeson-

dere durch eine Gefährdung der dauernden Erfüllbarkeit der sich aus den Versiche-

rungsverträgen ergebenden Verpflichtungen, auszuschließen. Die Herabsetzung ist 

jeweils auf ein Jahr befristet. 

  

                                                 
35

 Ggf. unternehmensindividuell anzupassen. 
36

 Unternehmensindividuell zu ergänzen. 
37

 Unternehmensindividuell anzupassen. 
38

 Ggf. unternehmensindividuell anzupassen, wenn im Bedingungswerk eine andere Diktion veranlasst 

ist. 
39

 Unternehmensindividuell zu erläutern und ggf. anzupassen, wenn auch aus anderen Gründen oder nur 

in eingeschränktem Umfang, also nicht aus allen oben genannten Gründen, ein Abzug erfolgen soll. 
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Überschussbeteiligung 

 

(6) Für die Ermittlung des Auszahlungsbetrages setzt sich die Überschussbeteiligung 

zusammen aus: 

 

 den Ihrem Vertrag bereits zugeteilten Überschussanteilen, soweit sie nicht in 

dem nach den Absätzen 3 bis 5 berechneten Betrag enthalten sind, 

 dem Schlussüberschussanteil40 nach § 3 Absatz 3 und 

 den Ihrem Vertrag gemäß § 3 Absatz 6 zuzuteilenden Bewertungsreserven so-

weit bei Kündigung vorhanden. 

 

(7) Wenn Sie Ihren Vertrag kündigen, kann das für Sie Nachteile haben. Der 

Rückkaufswert erreicht erst nach einem bestimmten Zeitraum die Summe der 

gezahlten Beiträge und uns der zugeflossenen staatlichen Zulagen, da aus die-

sen auch Abschluss- und Vertriebskosten sowie Kosten für die Verwaltung des 

gebildeten Kapitals finanziert werden und der oben erwähnte Abzug erfolgt. Nä-

here Informationen zum Rückkaufswert vor und nach dem Abzug und darüber, in 

welchem Ausmaß er garantiert ist, können Sie der Tabelle […]41 entnehmen. 

 

Darüber hinaus führt die Kündigung steuerlich zu einer schädlichen Verwendung 

Ihres Altersvorsorgevermögens. Ihnen gewährte staatliche Förderungen sind 

zurückzuzahlen. 

 

(8) Den Rückkaufswert erbringen wir in Geld. 

 

Keine Beitragsrückzahlung 

 

(9) Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen. 

 

 

§ 14 

Wann können Sie Ihren Vertrag zur Übertragung des gebildeten Kapitals 

auf einen anderen Vertrag kündigen? 

 

Kündigung 

 

(1) Sie können Ihren Vertrag mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Kalender-

vierteljahres oder zum Beginn der Auszahlungsphase in Textform (z. B. Papierform, E-Mail) 

kündigen, um das gebildete Kapital (Absatz 2) auf einen anderen Altersvorsorgever-

trag, der eine Sparkomponente im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Al-

tersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes (AltZertG) enthält, übertragen zu lassen. 

Die Frist zur Kündigung zum Beginn der Auszahlungsphase verkürzt sich auf 14 Tage, 

wenn wir Sie nicht spätestens sechs Monate vor Beginn der Rentenzahlung über die 

Form und Höhe der vorgesehenen Auszahlungen sowie die in der Auszahlungsphase 

anfallenden Kosten informiert haben. Der andere Altersvorsorgevertrag im Sinne des 

Satzes 1 kann auch ein Altersvorsorgevertrag nach § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2 

und 3 AltZertG sein. Dieser Vertrag muss zertifiziert sein und auf Ihren Namen lauten. 

Er kann bei uns oder einem anderen Anbieter bestehen. Nach Beginn der Auszah-

                                                 
40

 Soweit ein solcher für den Fall einer Kündigung vorgesehen ist. 
41

 Unternehmensindividuell zu ergänzen. 
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lungsphase ist eine Übertragung des gebildeten Kapitals nicht mehr möglich. Ein An-

spruch auf eine Kapitalübertragung auf einen Altersvorsorgevertrag, der ausschließlich 

eine Darlehenskomponente enthält, besteht nicht. 

 

(2) Das gebildete Kapital entspricht dem vorhandenen Deckungskapital Ihres Vertrages 

(siehe § 1 Absatz 4). Es erhöht sich um bereits zugeteilte Überschussanteile, den über-

tragungsfähigen Wert aus Schlussüberschussanteilen sowie den nach § 153 Absätze 1 

und 3 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) zuzuteilenden Bewertungsreserven. 

Berechnungsstichtag ist das Ende des Kalendervierteljahres, zu dem Sie Ihren Vertrag 

wirksam gekündigt haben. Der Ermittlung des Wertes des fondsgebundenen De-

ckungskapitals legen wir dabei den … (Stichtag)42 zugrunde. 

 

Sofern Sie gemäß § 17 Kapital für eine selbst genutzte Wohnung verwendet haben 

oder wir im Rahmen eines Versorgungsausgleichs bei Ehescheidung oder bei Aufhe-

bung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft Kapital entnehmen mussten, wird dies 

bei der Berechnung des Übertragungswertes berücksichtigt. 

 

Beitragsrückstände werden von dem Übertragungswert abgezogen. 

 

(3) Wenn Sie Ihren Vertrag zur Übertragung des gebildeten Kapitals kündigen, 

kann das für Sie Nachteile haben. Das gebildete Kapital erreicht erst nach einem 

bestimmten Zeitraum die Summe der gezahlten Beiträge, da aus diesen auch 

Abschluss- und Vertriebskosten sowie Kosten für die Verwaltung des gebildeten 

Kapitals finanziert werden. 

 

(4) Im Falle der Übertragung des gebildeten Kapitals entstehen Ihnen Kosten in Höhe 

von ...43, die vom gebildeten Kapital abgezogen werden (siehe § 16 Absatz 5). 

 

(5) Wir übertragen das Kapital direkt auf den neuen Altersvorsorgevertrag. Hierzu 

müssen Sie uns bei Kündigung mitteilen, auf welchen Vertrag das Kapital übertragen 

werden soll. Wenn es sich dabei um einen Vertrag bei einem anderen Anbieter han-

delt, müssen Sie uns die Zertifizierung dieses Vertrages nachweisen. Sie können nicht 

verlangen, dass wir das Kapital an Sie zahlen. 

 

 

§ 15 

Wann können Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen 

und welche Auswirkungen hat dies auf unsere Leistungen? 

 

(1) Sie können vor Rentenzahlungsbeginn jederzeit in Textform (z. B. Papierform, E-Mail) 

verlangen, zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode (siehe § 9 Absatz 2 

Satz 3) von der Beitragszahlungspflicht befreit zu werden (Ruhen des Vertrages). In 

diesem Fall setzen wir die vereinbarte Rente auf eine beitragsfreie Rente herab. Diese 

wird nach folgenden Gesichtspunkten berechnet: 

 

 nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungs-

grundlagen der Beitragskalkulation, 

 für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode und 

                                                 
42

 Unternehmensindividuell festzulegen. 
43

 Unternehmensindividuell zu ergänzen. 
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 unter Zugrundelegung des Rückkaufswertes nach § 13 Absatz 3. 

 

(2) Im Fall der Befreiung von der Beitragszahlungsfrist mindert sich der Wert des fonds-

gebundenen Deckungskapitals Ihres Vertrages zum Schluss der laufenden Versiche-

rungsperiode, für die Beiträge gezahlt sind, um rückständige Beiträge.  

 

(3) Wenn Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen, kann das für Sie Nachteile haben. 

Der für die Bildung einer beitragsfreien Rente zur Verfügung stehende Betrag 

erreicht erst nach einem bestimmten Zeitraum die Summe der gezahlten Beiträge 

und der uns zugeflossenen Zulagen, da aus diesen auch Abschluss- und Ver-

triebskosten sowie Kosten für die Verwaltung des gebildeten Kapitals finanziert 

werden. Nähere Informationen zur beitragsfreien Rente und ihrer Höhe können 

Sie der Tabelle […]44 entnehmen. 

 

(4) Ihren Vertrag können Sie jederzeit durch Fortsetzung der Beitragszahlung wieder in 

Kraft setzen.45 

 

(5) Die Beitragserhaltungsgarantie gemäß § 2 Absatz 11 gilt auch bei einer Beitrags-

freistellung und bezieht sich auf die gezahlten Beiträge und die zugeflossenen staatli-

chen Zulagen. 

 

 

§ 16 

Welche Kosten sind in Ihrem Vertrag vereinbart? 

 

(1) Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Es handelt sich um Abschluss- und Ver-

triebskosten (Absatz 2), Verwaltungskosten (Absatz 3) und anlassbezogene Kosten 

(Absatz 5). Die Abschluss- und Vertriebskosten sowie die Verwaltungskosten haben 

wir in den Beitrag einkalkuliert und müssen von Ihnen daher nicht gesondert gezahlt 

werden. Die anlassbezogenen Kosten sind von Ihnen zusätzlich zum Beitrag zu ent-

richten. 

 

Abschluss- und Vertriebskosten 

 

(2) Zu den Abschluss- und Vertriebskosten gehören insbesondere Abschlussprovisio-

nen für den Versicherungsvermittler. Außerdem umfassen die Abschluss- und Ver-

triebskosten z. B. die Kosten für Antragsprüfung und Ausfertigung der Vertragsunterla-

gen, Sachaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung stehen, 

sowie Werbeaufwendungen. 

 

Wir belasten Ihren Vertrag mit Abschluss- und Vertriebskosten in Form46 

 

 eines festen jährlichen oder monatlichen Eurobetrages47 

                                                 
44

 Unternehmensindividuell zu ergänzen. 
45

 Die Bedingungen für die Wiederinkraftsetzung sind unternehmensindividuell zu ergänzen (z. B. Rege-

lung bzgl. der zugrunde liegenden Kalkulationsgrundlagen). 
46

 Nicht zutreffende Kosten sind zu streichen. 
47

 Es kann nur ein jährlicher oder ein monatlicher Eurobetrag angesetzt werden. Ggf. kann auch eine 

Staffelung erfolgen. 
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 eines festen jährlichen48 Prozentsatzes des unwiderruflich zugeteilten Kapitals 

(das unwiderruflich zugeteilte Kapital ist das Deckungskapital zuzüglich zugeteilter Überschussan-

teile) 

 eines festen Prozentsatzes jedes gezahlten Beitrags49 sowie jeder Zulage und 

Zuzahlung 

 eines festen Prozentsatzes der vereinbarten Beitragssumme50 einschließlich Zu-

lagen und Zuzahlung. 

 

Wir verteilen die Abschluss- und Vertriebskosten in gleichmäßigen Jahresbeträgen 

über einen Zeitraum von mindestens …51 Jahren, aber nicht länger als bis zum Ren-

tenzahlungsbeginn. Von Zulagen und Zuzahlungen ziehen wir die Abschluss- und Ver-

triebskosten jeweils einmalig zum Zeitpunkt des Zuflusses ab. 

 

Wenn Sie Kapital aus einem anderen Altersvorsorgevertrag in diesen Altersvorsorge-

vertrag übertragen (siehe § 11), werden bei der Berechnung der Abschluss- und Ver-

triebskosten … Prozent des übertragenen, im Zeitpunkt der Übertragung des nach 

§ 10a oder Abschnitt XI des Einkommensteuergesetzes steuerlich geförderten Kapitals 

berücksichtigt.52 

 
Verwaltungskosten 
 
(3) Die Verwaltungskosten sind die Kosten für die laufende Verwaltung Ihres Vertra-
ges. 
 
a) Wir belasten Ihren Vertrag vor Beginn der Rentenzahlung mit Verwaltungskosten in 

Form53 
 

 eines festen jährlichen oder monatlichen Eurobetrages54 

 eines festen jährlichen55 Prozentsatzes des unwiderruflich zugeteilten Kapitals 

(das unwiderruflich zugeteilte Kapital ist das Deckungskapital zuzüglich zugeteilter Überschussan-

teile) 

 eines festen Prozentsatzes jedes gezahlten Beitrags56 sowie jeder Zulage und 

Zuzahlung 

 eines festen Prozentsatzes der vereinbarten Beitragssumme57 sowie jeder Zula-

ge und Zuzahlung. 

                                                 
48

 Auszuweisen sind lt. BZSt aus Gründen der Vergleichbarkeit immer jährliche Kosten in Prozent, bezo-

gen auf das durchschnittliche gebildete Kapital; die tatsächliche Entnahme kann aber anteilig monatlich 
oder sogar täglich aus dem gebildeten Kapital erfolgen. 

49
 Es können nur die eingezahlten oder vereinbarten Beiträge (Beitragssumme) angesetzt werden. 

50
 Es können nur die eingezahlten oder vereinbarten Beiträge (Beitragssumme) angesetzt werden. 

51
 Unternehmensindividuell zu ergänzen; die Mindestverteilzeit des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 AltZertG ist zu 

beachten. Soweit alle oder ein Teil der in Ansatz gebrachten Abschluss- und Vertriebskosten auf mehr 

als 5 Jahre verteilt werden, muss der Text entsprechend angepasst werden. 
52

 Gesonderte Regelung über Abschluss- und Vertriebskosten bei Anbieterwechsel ist zwingend aufzu-

nehmen, da Zertifizierungskriterium; ggf. ist die Klausel inhaltlich unternehmensindividuell anzupassen; 

siehe § 1 Absatz 1 Satz 4 AltZertG. Maximal sind 50 Prozent des übertragenen, im Zeitpunkt der Über-

tragung des nach § 10 a oder Abschnitt des EStG geförderten Kapitals zulässig. 
53

 Nicht zutreffende Kosten sind zu streichen. 
54

 Es kann nur ein jährlicher oder ein monatlicher Eurobetrag angesetzt werden. Ggf. kann auch eine 

Staffelung erfolgen. 
55

 Auszuweisen sind lt. BZSt aus Gründen der Vergleichbarkeit immer jährliche Kosten in Prozent, bezo-

gen auf das durchschnittliche gebildete Kapital; die tatsächliche Entnahme kann  aber anteilig monat-
lich oder sogar täglich aus dem gebildeten Kapital erfolgen. 

56
 Es können nur die eingezahlten oder die vereinbarten Beiträge (Beitragssumme) angesetzt werden. 

57
 Es können nur die eingezahlten oder die vereinbarten Beiträge (Beitragssumme) angesetzt werden. 
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 eines festen Prozentsatzes des Stands des Wohnförderkontos. 

 
b) Wir belasten Ihren Vertrag ab Beginn der Rentenzahlung mit Verwaltungskosten in 

Form58 
 

 eines festen jährlichen oder monatlichen Eurobetrages59 

 eines festen jährlichen60 Prozentsatzes des unwiderruflich zugeteilten Kapitals 

(das unwiderruflich zugeteilte Kapital ist das Deckungskapital zuzüglich zugeteilter Überschussan-

teile) 

 eines festen Prozentsatzes der gezahlten Leistung. 

 
Höhe der Kosten 
 
(4) Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten sowie der Verwal-
tungskosten können Sie dem…61 entnehmen. 
 
Anlassbezogene Kosten 
 
(5) Zusätzlich sind von Ihnen bei folgenden Anlässen Kosten zu entrichten:62 
 

 der Abzug in Höhe von ... 63 bei Kündigung Ihres Vertrages und Auszahlung des 

Rückkaufswertes (siehe § 13 Absatz 4) 

 ... 64 bei Kündigung Ihres Vertrages und Übertragung des gebildeten Kapitals auf 

einen anderen Vertrag (siehe § 14 Absatz 4) 

 ... 65 bei Auszahlung eines Altersvorsorge-Eigenheimbetrages nach § 92a EStG 

 bei Ehescheidung oder Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im 

Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich die vom Gericht aufgrund der 

Teilungsordnung festgelegten Euro-Beträge.66 

 
Sonstige Kosten 
 
(6) Von den Absätzen 1 bis 5 unberührt bleiben gesetzliche Schadensersatzansprü-
che.67 

                                                 
58

 Nicht zutreffende Kosten sind zu streichen. 
59

 Es kann nur ein jährlicher oder ein monatlicher Eurobetrag angesetzt werden. Ggf. kann auch eine 

Staffelung erfolgen. 
60

 Auszuweisen sind lt. BZSt aus Gründen der Vergleichbarkeit immer jährliche Kosten in Prozent, bezo-

gen auf das durchschnittliche gebildete Kapital; die tatsächliche Entnahme kann aber anteilig monatlich 
oder sogar täglich aus dem gebildeten Kapital erfolgen. 

61
 Unternehmensindividuell anzupassen. 

62
 Nicht zutreffende Kosten sind zu streichen. 

63
 Unternehmensindividuell anzupassen. 

64
 Hier ist eine konkrete Zahl einzutragen; maximal zulässig sind 150 Euro. 

65
 Auch hier ist eine konkrete Zahl einzutragen; es gibt keinen Höchstbetrag. 

66
 Die bei Ehescheidung oder Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Zusammenhang 

mit dem Versorgungsausgleich die vom Gericht aufgrund der Teilungsordnung festgelegten Euro-
Beträge werden dem Kunden zwar belastet, sind jedoch nicht zwingend in den AVB zu regeln, sondern 
in der Teilungsordnung des jeweiligen Unternehmens. Die konkrete Höhe ergibt sich ohnehin aus dem 
Gerichtsurteil und bedarf keiner Bedingungsregelung. Die Regelung erfolgt ausschließlich aus 
Transparenzgründen. 

67
 Anlassbezogene Kosten mit Ausnahme der in § 2a Satz 1 AltZertG abschließend genannten Kosten 

sind in die allgemeinen Verwaltungskosten einzukalkulieren. Schadensersatzansprüche, die von Ge-
setzes wegen gegen den Versicherungsnehmer vorgesehen sind, bleiben hiervon gem. § 2a Satz 2 Nr. 
1 AltZertG unberührt, bedürfen aber dementsprechend nicht zwingend einer vertraglichen Regelung. 
Derartige Kosten können beispielsweise Kosten sein, die uns entstehen, wenn der Versicherungsneh-
mer mit der Beitragszahlung in Verzug ist, die tatsächlich angefallenen Rücklastschriftgebühren oder 
Kosten einer Mahnung. Weder die Vereinbarung eines vertraglichen Schadensersatzanspruchs noch 
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§ 17 

Wie können Sie gebildetes Kapital für eine selbst genutzte Wohnung verwen-

den? 

 

(1) Sie können bis zum Rentenzahlungsbeginn mit einer Frist von drei Monaten zum 

Ende eines Kalendervierteljahres verlangen, dass das gebildete Kapital (siehe § 14 

Absatz 2) in vollem Umfang oder teilweise für eine Verwendung als Altersvorsorge-

Eigenheimbetrag im Sinne des Einkommensteuergesetzes (EStG) ausgezahlt wird. Bei 

einer teilweisen Entnahme muss das verbleibende, durch Zulagen oder zusätzlichen 

Sonderausgabenabzug geförderte Restkapital mindestens den in § 92a EStG genann-

ten Betrag (derzeit 3.000 Euro) betragen. Zudem gelten für die Auszahlung aus diesem 

Vertrag die in § 92a EStG genannten Mindestbeträge. Eine Entnahme führt zu einer 

Verringerung bzw. zum Wegfall des gebildeten Kapitals. Zur Ermittlung des Wertes des 

Auszahlungsbetrages wird dabei der … (Stichtag)68 verwendet. Im Falle einer Rück-

zahlung werden das gebildete Kapital und die Höhe der Garantie nach § 2 Absatz 11 

neu berechnet. Die Berechnung der vereinbarten Leistung erfolgt jeweils nach aner-

kannten Regeln der Versicherungsmathematik. 

 

(2) Einzelheiten und Erläuterungen zum Altersvorsorge-Eigenheimbetrag finden Sie in 

den Steuerhinweisen.69 

 

 

§ 18 

Was gilt bei Änderungen Ihrer Postanschrift und Ihres Namens? 

 

(1) Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich (d. h. ohne schuldhaf-

tes Zögern) mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen. Wir sind berech-

tigt, eine an Sie zu richtende Erklärung (z. B. Setzen einer Zahlungsfrist) mit eingeschriebe-

nem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift zu senden. In diesem Fall gilt unsere 

Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als zugegangen. 

 

(2) Bei Änderung Ihres Namens gilt Absatz 1 entsprechend. 

 

                                                                                                                                               
die Pauschalierung der Schadensberechnung, beispielsweise zur Vermeidung von Beweisschwierig-
keiten, sind durch § 2a Satz 2 Nummer 1 AltZertG gedeckt. Mit § 309 Nr. 5 BGB konforme Vereinba-
rungen bleiben unberührt.  

 
 Neben der in Abs. 6 dargestellten Formulierung wären aus Sicht der Zertifizierungsstelle auch die 

folgenden drei Varianten in Bezug auf gesetzliche Schadensersatzansprüche zertifizierungsrechtlich 
unbedenklich: 

 
Der Anbieter 

 
a) nimmt keine Formulierung zu den Schadensersatzansprüchen 

in die AVB auf, da diese ohnehin nach Gesetz geschuldet werden oder 
 

b)  nimmt eine Formulierung zu einzelnen Schadensersatzansprüchen unter Nennung der konkreten 
gesetzlichen Vorschrift auf oder 

 
b) nimmt eine Formulierung zu einzelnen Schadensersatzansprüchen 

ohne Nennung der Norm aber mit dem Zusatz „gesetzlich“ auf. 
68

 Unternehmensindividuell festzulegen. 
69

 Ggf. unternehmensindividuell zu ändern. 
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§ 19 

Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie? 

 

(1) Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Speicherung, Verarbei-

tung und Meldung von Informationen und Daten zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, 

müssen Sie uns die hierfür notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen 

 

 bei Vertragsabschluss, 

 bei Änderung nach Vertragsabschluss oder 

 auf Nachfrage 

 

unverzüglich – d. h. ohne schuldhaftes Zögern – zur Verfügung stellen. Sie sind auch 

zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Personen, die Rechte an ihrem 

Vertrag haben, für Datenerhebungen und Meldungen maßgeblich ist. 

 

(2) Notwendige Informationen im Sinne von Absatz 1 sind beispielsweise Umstände, 

die für die Beurteilung 

 

 Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit, 

 der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an ihrem Vertrag 

haben und 

 der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers 

 

maßgebend sein können. 

 

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder ausländische(n) Steueridentifikations-

nummer(n), das Geburtsdatum, der Geburtsort und der Wohnsitz. Welche Umstände 

dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Einzelnen sind, können Sie der …70 entnehmen. 

 

(3) Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen nicht o-

der nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Folgendes: Bei einer entspre-

chenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir Ihre Vertragsdaten an die zu-

ständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden. Dies gilt auch dann, wenn 

ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland besteht. 

 

(4) Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gemäß den Absätzen 1 und 2 kann 

dazu führen, dass wir unsere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns 

die für die Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen 

zur Verfügung gestellt haben. 

 

 

§ 20 

Welche Informationen erhalten Sie während der Vertragslaufzeit? 

 

(1) Wir informieren Sie jährlich über 

 

                                                 
70

 Unternehmensindividuell zu ergänzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Bereitstellung nur solcher 

Daten verlangt wird, die zur Erfüllung der gesetzlich geregelten Verpflichtungen des Unternehmens er-
forderlich sind. Diese sollten ausdrücklich genannt werden. 
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 die Verwendung der gezahlten Beiträge und der uns zugeflossenen staatlichen 

Zulagen, 

 die Höhe des bisher gebildeten Kapitals (siehe § 14 Absatz 2), 

 die im abgelaufenen Beitragsjahr angefallenen tatsächlichen Kosten sowie 

 die erwirtschafteten Erträge. 

 

Bis zum Beginn der Auszahlungsphase informieren wir Sie außerdem jährlich über das 

nach Abzug der Kosten zu Beginn der Rentenzahlung voraussichtlich zur Verfügung 

stehende gebildete Kapital. 

 

Mit der jährlichen Information werden wir Sie auch darüber unterrichten, ob und wie wir 

ethische, soziale und ökologische Belange bei der Verwendung der gezahlten Beiträge 

und der uns zugeflossenen staatlichen Zulagen berücksichtigen. 

 

(2) Wir informieren Sie spätestens drei Monate vor dem vertraglich vereinbarten Be-

ginn der Rentenzahlung über die Form und Höhe der vorgesehenen Auszahlungen 

sowie die während der Rentenzahlung anfallenden Kosten. 

 

 

§ 21 

Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung? 

 

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 

 

 

§ 22 

Wo ist der Gerichtsstand? 

 

(1) Für Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk 

unser Sitz oder die für den Vertrag zuständige Niederlassung liegt. Zuständig ist auch 

das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz haben. 

Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts maßgeb-

lich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist auch das Gericht zuständig, in dessen 

Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben.71 

 

(2) Klagen aus dem Vertrag gegen Sie müssen wir bei dem Gericht erheben, das für 

Ihren Wohnsitz zuständig ist. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres ge-

wöhnlichen Aufenthalts maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist das 

Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben. 

 

(3) Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts in das 

Ausland, sind für Klagen aus dem Vertrag die Gerichte des Staates zuständig, in dem 

wir unseren Sitz haben. Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und 

Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen. 

 

 

                                                 
71

 Die Einbeziehung juristischer Personen gründet auf § 215 VVG bzw. § 38 Abs. 1 ZPO. 


